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Aufgabenstellung/Fragestellung 

Das Ärztegesetz sieht in der Novellierung von Sommer 2021 in § 245 Abs. 6 vor, dass das 
System der Qualitätssicherung der ärztlichen Berufsausübung durch den Bundesminister 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu evaluieren ist. Einzubeziehen 
sind hierbei die Länder, die Sozialversicherungsträger und die Österreichische Ärztekam-
mer (ÖÄK). In der Folge hat das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (BMSGPK) eine Steuerungsgruppe „Qualitätssicherung und Ausbil-
dungsangelegenheiten“ und mit Bezug zur Qualitätssicherung eine Arbeitsgruppe „Quali-
tätssicherung“ eingerichtet. Der Arbeitsgruppe wurde der Auftrag erteilt, „Möglichkeiten 
der Weiterentwicklung der Qualitätssicherung“ zu analysieren. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) vom BMSGPK be-
auftragt, eine Bestandserhebung (IST-Stand, Stärken und Verbesserungspotenziale) zum 
Qualitätssystem im niedergelassenen Bereich mit Fokus auf Qualitätssicherung/Qualitäts-
management in Arztpraxen durchzuführen. Das als Ergebnis daraus entstandene Doku-
ment der Gesundheit Österreich GmbH (Anhang 1) dient als Grundlage für diesen Bericht 
des Bundesministers an den Nationalrat und für weitere Arbeiten in den bestehenden Ar-
beits- und Steuerungsgruppen zur Weiterentwicklung der unabhängigen Qualitätssiche-
rung. 

Es liegen mehrere rezente Publikationen zur Qualitätssicherung im niedergelassenen Be-
reich für Österreich vor: Ein Bericht des Rechnungshofs (2018) zu „Qualitätssicherung für 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte“, ein IHS-Bericht von Czypionka et al. (2018) zu 
„Qualität in Arztpraxen - Ärztliche Qualitätssicherung im niedergelassenen Bereich“ sowie 
eine Studie der LSE Health (2017) zur Verbesserung der Effizienz des österreichischen Ge-
sundheitssystems („Efficiency Review of Austria’s Social Insurance and Healthcare Sys-
tem“). Die Empfehlungen dieser drei Studien wurden von Weißenhofer/Piso (2019) in fünf 
Handlungsfeldern geclustert. Zur Vermeidung von Doppelungen referenziert vorliegende 
Arbeit daher auf den letzteren Bericht. 

III-687 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument 3 von 16

www.parlament.gv.at



 

 

4 Qualitätsarbeit im niedergelassenen Bereich – Bestandserhebung und Entwicklungsbedarfe 

Methode 

Im Bericht der Gesundheit Österreich GmbH erfolgt die Abbildung des IST-Stands der Qua-
litätssicherung und -messung im niedergelassenen Bereich auf Basis von Desktop-Recher-
chen, Gesprächen mit Expert:innen aus dem Fachbereich der Qualitätssicherung und  
-messung und einer schriftlichen Erhebung von Qualitätsinitiativen der niedergelassenen 
Ärzteschaft mit Unterstützung der ÖÄK. Zur Erhebung des Entwicklungsbedarfs der Quali-
tätssicherung im niedergelassenen Bereich in Orientierung an den fünf Handlungsfeldern 
des Berichts von Weißenhofer/Piso (2019) sowie möglicher Handlungsoptionen aus Sicht 
der Stakeholder:innen wurden von den Expert:innen der Gesundheit Österreich GmbH 
leitfadengestützte Interviews mit Expert:innen bzw. Vertreter:innen des BMSGPK, der 
Bundesländer, der Sozialversicherung, der ÖÄK, der Patientenanwaltschaft, der Österrei-
chischen Gesellschaft für Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin 
GmbH (ÖQMED) sowie des Wissenschaftlichen Beirats der ÖQMED geführt. Zusätzlich 
wurde internationale fachliche Expertise zum Bereich der Qualitätssicherung im niederge-
lassenen ärztlichen Bereich aus Deutschland und der Schweiz eingeholt, um eine externe 
Sichtweise auf das System der Qualitätssicherung und allfällige Lernerfahrungen aus ande-
ren Systemen bzw. internationalen Good-Practice-Beispielen zu ermöglichen. 
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Ergebnisse 

Die Qualitätsarbeit mit Bezug zum niedergelassenen ärztlichen Bereich setzt sich aus einer 
Reihe von Komponenten und Einzelinitiativen zusammen, die zum Teil aufeinander auf-
bauen bzw. ineinandergreifen, und wird durch eine Vielzahl von Institutionen vorangetrie-
ben und umgesetzt. 

In Bezug auf die aktuelle Ausgestaltung der Qualitätsarbeit wurde von Expert:innen das 
Fehlen einer übergeordneten Gesamtstrategie für die Qualitätssicherung bzw. -arbeit be-
mängelt. Ein gemeinsames Bekenntnis der Stakeholder:innen zur Qualitätsarbeit und zu 
akkordierten Zielen in diesem Bereich, aber auch die Hinterlegung der notwendigen Arbei-
ten mit entsprechenden zeitlichen und fachlichen Ressourcen wären aus Sicht der Ex-
pert:innen hilfreich, um die Qualitätsarbeit in der gesundheitlichen Versorgung der Bevöl-
kerung generell und hier mit Fokus auf die Versorgung im niedergelassenen ärztlichen Be-
reich voranzutreiben. Trotz Bekenntnissen zu Qualitätsarbeit und der konkreten Projekte 
in der aktuellen „Qualitätsstrategie für das österreichische Gesundheitswesen Version 
2.0.“ der Bundeszielsteuerung, wird die Umsetzung der Qualitätsarbeit im niedergelasse-
nen Bereich aufgrund der Kompetenzverteilungen und der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen nach wie vor als „herausfordernd“ beschrieben. 

Im Ärztegesetz 1998 ist geregelt, dass die ÖÄK als Standesvertretung der Ärzteschaft für 
die Qualitätssicherung der ärztlichen Versorgung im niedergelassenen Bereich Sorge zu 
tragen hat. Hierzu kann sie sich der ÖQMED, der Österreichischen Gesellschaft für Quali-
tätssicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin GmbH, welche von der ÖÄK einge-
richtet wurde, bedienen. Zusätzlich zu den im GmbH-Gesetz festgelegten Organen ist die 
ÖQMED verpflichtet einen Wissenschaftlichen Beirat und einen Evaluierungsbeirat einzu-
richten. Im Zusammenhang mit den gemäß Ärztegesetz 1998 festgelegten Aufgaben der 
Qualitätssicherung obliegt der Ärztekammer im übertragenen Wirkungsbereich auch das 
Erlassen der Verordnung über die ärztliche Qualitätssicherung (QS-VO), welche die zu prü-
fenden Kriterien und die Ausgestaltung der Qualitätssicherungsmaßnahmen durch die 
ÖQMED regelt. Auch bei der „Erarbeitung von Empfehlungen für die Gestaltung und regel-
mäßige Anpassung der Verordnung“ kann sich die ÖÄK hilfsweise der ÖQMED bedienen. 

Die Qualitätssicherung im niedergelassenen ärztlichen Bereich wird im Wirkungsbereich 
der ÖÄK überwiegend von der ÖQMED umgesetzt und fokussiert aktuell auf die Struktur- 
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und Prozessqualität. Einige Empfehlungen des Berichts von Weißenhofer/Piso (2019) ins-
besondere hinsichtlich des Evaluierungsverfahrens selbst, aber auch bezüglich der Anzahl 
der stichprobenartigen Überprüfung der Angaben aus der Selbstevaluierung (Validitäts-
prüfungen), wurden in den letzten Jahren bereits umgesetzt oder es wurden Schritte in 
Richtung Umsetzung getätigt (z. B. wurde die Anzahl der Validitätsprüfungen deutlich er-
höht, auch die Indikatoren der Selbstevaluierung durch die Ärzteschaft wurden adaptiert). 
Die Empfehlung, die insbesondere auch im Bericht des Rechnungshofs (2018) gegeben 
wurde (siehe Empfehlung 24 / TZ 8 auf Seite 65), hinsichtlich der Etablierung einer finanzi-
ell und organisatorisch unabhängigen Qualitätssicherungseinrichtung wurde bisher nicht 
umgesetzt. 

Auch wenn die konkrete Umsetzung des aktuellen Evaluierungsverfahrens durch die 
ÖQMED von allen Stakeholder:innen im Rahmen des „aktuell Möglichen“ bzw. der aktuel-
len Rechtslage positiv hervorgehoben wurde, wurde von mehreren Seiten Kritik an der zö-
gerlichen Weiterentwicklung der Qualitätsarbeit in Richtung Erfassung der Ergebnisquali-
tät geäußert. 

Hervorgehoben werden kann insbesondere das Fehlen folgender Elemente: 

• Diagnosencodierung 
• Verbindlichkeit der Qualitätsstandards 
• Transparenz 
• Patientenorientierung 
• verbindliche QM-Systeme in niedergelassenen Arztpraxen 

Im Mittelpunkt der Qualitätsarbeit im niedergelassenen ärztlichen Bereich sollten die ge-
sundheitliche Versorgung der Patient:innen und deren Interessen stehen. Als Ergebnis der 
aktuellen Ausgestaltung der Qualitätsarbeit zeigt sich, dass die Patientenperspektive ak-
tuell nur marginal Berücksichtigung in der Qualitätsarbeit findet. Internationale Publikati-
onen sowie Experten betonen die Bedeutung der Berücksichtigung der Patientenperspek-
tive und die aktive Beteiligung der Zielgruppe in der Qualitätsarbeit 

Mit Blick auf ein Qualitätsmanagement in der niedergelassenen ärztlichen Versorgung ist 
festzuhalten, dass zwar Anforderungen an Mindeststandards für Qualitätsmanagement-
Systeme vorliegen, allerdings ist die Umsetzung eines Qualitätsmanagement-Systems in 
der niedergelassenen ärztlichen Versorgung derzeit nicht verbindlich vorgesehen. Quali-
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tätsmanagement-Systeme werden sowohl von der ÖQMED, als auch von anderen Leis-
tungsanbieterinnen und -anbietern – zum Teil auch kostenfrei – den niedergelassen täti-
gen Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung gestellt. 
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Verbesserungsbedarfe 

Aus den geclusterten Empfehlungen des Berichts von Weißenhofer/Piso (2019) wurden in 
folgenden Bereichen von den Expert:innen bzw. Vertretungen der Stakeholder:innen be-
sondere Entwicklungsbedarfe gesehen: 

(1) Unabhängige Organisation/Governance der QS im niedergelassenen ärztlichen Be-
reich: Der Bericht von Czypionka et al. (2018) hält fest, dass Österreich bezüglich der insti-
tutionellen Verankerung der Qualitätssicherung „im niedergelassenen Bereich im europäi-
schen Vergleich eine Extremposition im Spektrum“ einnehme, während die Durchführung 
von Qualitätssicherung im weiteren Sinne in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, 
der Schweiz und England in bis zu vier verschiedenen, von der Standesvertretung mehr o-
der weniger unabhängigen Organisationen institutionell verankert ist. Der Rechnungshof-
bericht aus dem Jahr 2018 empfiehlt „Szenarien zur Etablierung einer finanziell und orga-
nisatorisch unabhängigen Qualitätssicherungseinrichtung“ zu entwickeln; ähnlich auch die 
Studie der LSE Health (2017). 

Auf Grundlage dieser Berichte leiten Weißenhofer/Piso (2019) die Empfehlung der unab-
hängigen Neuausrichtung der Qualitätssicherung für den niedergelassenen ärztlichen 
Bereich ab und halten fest, dass es der ÖQMED an Unabhängigkeit von der Ärztekammer 
fehle. So seien Ziel- und Interessenkonflikte möglich, da die ÖQMED finanziell und organi-
satorisch mit der ÖÄK verknüpft sei. Mit Bezug zu Deutschland kommentiert ein internati-
onaler Experte, dass die Aufgabe der Ärztekammern die Vertretung der Interessen der 
Ärzteschaft sei, insofern würde deren Neutralität stets angezweifelt. Neutralität sei jedoch 
für die Vertrauensbildung in der Öffentlichkeit von Wichtigkeit. Im Rahmen der Interviews 
mit den Expert:innen der Stakeholder:innen wurde die o. g. Empfehlung einer finanziell 
und organisatorisch unabhängigen Qualitätssicherungseinrichtung als wesentlich im Be-
reich der Qualitätssicherung im niedergelassenen Bereich eingeschätzt, allerdings beste-
hen Differenzen bzgl. der Perspektiven auf eine alternative Ausgestaltung. Hier wurden 
vonseiten der Expert:innen folgende zwei Optionen zum möglichen weiteren Vorgehen 
bezüglich Governance vorgeschlagen: 

• Option 1: Neuer gemeinsamer Rechtsträger in Form eines stakeholderübergreifen-
den Qualitätsrats aus Bund, Ländern, SV und Ärzteschaft, der als Steuerungsgre-
mium der zukünftigen Qualitätsarbeit im niedergelassenen Bereich fungiert; der 
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Wissenschaftliche Beirat könne nach diesem Vorschlag in einer ähnlichen Zusam-
mensetzung als Beirat des Qualitätsrats weiter bestehen bleiben. 

• Option 2: Vernetzung - Nach diesem Vorschlag sollten übergeordnete Themen in 
Gremien der Zielsteuerung-Gesundheit (Fachgruppe Versorgungsprozesse) erwei-
tert um Finanzierung, bearbeitet und festgelegt werden. Diese Aktivitäten sollten 
mit jenen des Wissenschaftlichen Beirats vernetzt werden. Die Verbindlichkeit der 
Steuerung durch die Zielsteuerungs-Gremien wäre sicherzustellen. 

Einige Expert:innen sprachen sich für die Beibehaltung der aktuellen Organisationsform 
aus. Sie begründeten diese Präferenz damit, dass sich das momentane System in seiner 
Form bewährt habe und es keine großen Kritikpunkte und somit keine inhaltlichen Gründe 
für eine Veränderung gebe. 

Einigkeit besteht bei den befragten nationalen Expert:innen darüber, dass die ÖQMED auf 
jeden Fall als Einrichtung im operativen Bereich bestehen bleiben sollte – da diese viel Er-
fahrung aufgebaut habe und die Umsetzung der Qualitätssicherung immer gut funktio-
niert hätte. 

Die zwei genannten Optionen zur Governancestruktur bringen unterschiedliche Möglich-
keiten der Gestaltung der Qualitätsarbeit mit sich. Neben der notwendigen Klärung von 
rechtlichen Fragen der Umsetzbarkeit, stellen die Optionen auch unterschiedliche Erfor-
dernisse an die Ressourcen der beteiligten Stakeholder:innen und damit das Committ-
ment zur Qualitätsarbeit im niedergelassenen, ärztlichen Bereich. Insofern hat die Ent-
scheidung über die Governancestruktur Ergebnis eines politischen Verhandlungsprozesses 
zu sein. 

Seitens eines internationalen Experten wird angemerkt, dass zu klären sei auf welcher 
Ebene die „Unabhängigkeit“ zu schaffen ist– möchte man sich hier auf die Ebene der kon-
kreten Umsetzung der Qualitätssicherung im niedergelassenen ärztlichen Bereich bezie-
hen (Dokumentation von gemessenen Qualitätsindikatoren und Qualitätsaktivitäten und 
deren Überprüfung) oder weiter denken in Richtung einer Agentur zur Weiterentwicklung 
der Qualitätsbemühungen durch Förderung von Forschung und Pilotprojekten. Er hält in 
Präzisierung von Option 1 die Schaffung eines neuen gemeinsamen Rechtsträgers im Sinne 
einer gemeinsamen Organisation der Stakeholder:innen zur Qualitätssicherung für vielver-
sprechender als ein Gremium mit rein beratender Funktion, um auch Rahmenbedingun-
gen vorgeben und regelnd auf die Leistungserbringer einwirken zu können. Er hält hierzu 
fest, dass es jedenfalls relevant sei, die Beziehung zu bestehenden Organisationen, deren 
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Tätigkeitsfelder und Aufgaben aufeinander abzustimmen. Ein anderer Experte ergänzt mit 
Blick auf die Unabhängigkeit der Organisation/Governance der Qualitätssicherung, dass in 
Deutschland fachliche Festlegungen in Gremien getroffen werden, in denen ärztlicher 
Sachverstand stets die absolute Mehrheit hätte, allerdings wären es Ärztinnen und Ärzte 
der Ärzteverbände der Träger, Kostenträger und auch der Patientenvertretung und nicht 
der Standesvertretung, die hier mit entsprechender Fachkompetenz die Weiterentwick-
lung der Verfahren gestalten. Ein weiterer internationaler Experte, spricht sich im Gegen-
satz dazu eher dafür aus, die momentane Organisationsform beizubehalten, da sonst die 
Akzeptanz unter der Ärzteschaft leiden würde. 

Von Seiten der internationalen Experten wird in Bezug zu der ‚Governancestruktur‘ ange-
merkt, dass der Patientenperspektive im Zusammenhang mit Qualität eine sehr große Be-
deutung zukommt, die in der gegenwärtigen Ausgestaltung der Qualitätssicherung sowie 
in der Diskussion der Governancestruktur durch die Expert:innen sowie Stakeholdervertre-
ter:innen aktuell nur marginal berücksichtigt werde. Ein Experte aus Deutschland unter-
stützt die Einbeziehung und hält präzisierend hierzu fest, dass „Patientenorganisationen 
und ihren Vertretungen [..] bis hin zur Mitgliedschaft in Entscheidungsgremien“ einbezo-
gen werden sollten. 

Ein internationaler Experte betont auch, dass im Zuge der Diskussion um Qualitätsmaß-
nahmen, Qualitätsdokumentation und Qualitätsüberprüfung die Diskussion und Regelung 
der Finanzierung der (Mehr-)kosten frühzeitig geführt werden muss. Auch wenn auf der 
Systemebene argumentiert werden kann, dass durch bessere Qualität der Leistungen ins-
gesamt die Kosten der Gesundheitsversorgung gesenkt werden, sei klar, dass die Einspa-
rungen nicht am gleichen Ort anfallen, an dem die Mehrkosten entstehen. 

(2) Entwicklung einer gesamthaften Qualitätsstrategie: Mit dem Bekenntnis der Stakehol-
der:innen zu Qualitätsarbeit im niedergelassenen ärztlichen Bereich steht die seitens eini-
ger Expert:innen geforderte Gesamtstrategie für die Qualitätssicherung im Zusammen-
hang. Aktuell gebe es zwar gute (Einzel-)Initiativen im Bereich der Qualitätssicherung, die 
übergeordnete Strategie und Abstimmung fehle jedoch. Zumindest sei eine bessere Ver-
bindung der Arbeiten des Wissenschaftlichen Beirats der ÖQMED zur Zielsteuerung-Ge-
sundheit (Fachgruppe Versorgungsprozesse) notwendig, um den Informationsfluss und die 
inhaltliche Verknüpfung der Qualitätsarbeiten zu fördern. Bei Erstellung einer Qualitäts-
strategie können die Prozesse anderer Länder – wie der Schweiz - Orientierung bieten: 
Hier wurden die Schwerpunkte in einem umfassenden Prozess unter Einbeziehung von na-
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tionalen und internationalen Expert:innen, Stakeholder:innen und Patient:innenorganisa-
tionen erstellt. Auch wurden im Vorfeld in einer Studie die Interessen/Blickwinkel von Pa-
tient:innen erhoben. 

(3) Einführung einer kodierten Diagnosen- und Leistungsdokumentation im niedergelas-
senen ärztlichen Bereich als Basis für weitere Qualitätsarbeiten: Die Implementierung ei-
ner einheitlichen, elektronischen Diagnosendokumentation im niedergelassenen Bereich 
konnte bisher nicht umgesetzt werden. Damit konnte auch keine darauf aufbauende Nut-
zung der Daten für Qualitätsindikatoren und Abbildungen der sektorenübergreifenden Pa-
tientenpfade erfolgen. Eine Vielzahl nationaler und internationaler Expert:innen verwei-
sen darauf, dass eine einheitliche Kodierpraxis für das Gesundheitswesen künftig unab-
dingbar ist. Gemäß Weißenhofer/Piso (2019) ist „Grundlage für viele Aspekte der Quali-
tätsarbeit die Verfügbarkeit entsprechender Daten. Dem entsprechend nennen alle analy-
sierten Dokumente die ambulante Diagnosedokumentation als Grundlage, um diese unab-
dingbare Voraussetzung zu erfüllen.“. An laufenden Projekten zur Thematik sollte daher 
weitergearbeitet werden. Die Schaffung eines Commitments aller Stakeholder:innen – 
auch der ÖÄK als Standesvertretung der künftigen Anwender:innen – wäre für die Umset-
zung förderlich. Fragen der rechtlichen Regelungen, der Anwenderfreundlichkeit und der 
Finanzierung allfällig notwendiger Strukturen sind zu klären. Lernerfahrungen anderer 
Länder hinsichtlich der elektronischen, kodierten Diagnosendokumentation basierend auf 
ICPC-2 bzw. ICD-10, aber auch zu deren Anwendung im Rahmen der Qualitätsarbeit kön-
nen hier genutzt werden. Jedenfalls sollte ein realistischer und mit allen Stakeholder:innen 
(Zielsteuerungspartner:innen und Ärztekammer) abgestimmter Fahrplan zur Umsetzung 
entwickelt werden. Im Anschluss können Fragen über die konkrete Bildung und Nutzung 
von Ergebnisqualitäts-Indikatoren und möglichen Anreizen zur Nutzung dieser geklärt wer-
den. 

(4) Transparenz, Qualitätsberichterstattung, Patient:inneninformation: Die Qualitätsar-
beit bzw. -sicherung sollte jedenfalls die Interessen der Empfänger der Leistungen, d. h. 
der Patient:innen im Blick haben. Auf die Relevanz der Patientenorientierung der Quali-
tätsarbeit verweisen internationale Publikationen sowie (inter-)nationale Expert:innen. 
Aktuell ist in den Beiräten der ÖQMED, welche die verpflichtende Qualitätssicherung im 
engeren Sinne im niedergelassenen ärztlichen Bereich umsetzt, zwar die Einbindung 
„ein[es] vom Bundesminister für Gesundheit bestellten Experten, der über Erfahrung auf 
dem Gebiet der Wahrnehmung von Patienteninteressen verfügt“ vorgesehen, jedoch ist 
diese Vertretung und damit die Interessen der (potenziellen) Patient:innen im Vergleich zu 
den anderen Stakeholder:innen unterrepräsentiert. Andere mit Qualitätsarbeit in diesem 
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Bereich befasste Gremien, wie die Zielsteuerung-Gesundheit, sehen in ihren Gremien wie 
der für Qualitätsagenden zuständigen Fachgruppe Versorgungsprozesse aktuell keine Pati-
entenbeteiligung bzw. Partizipation vor. Neben der Einbindung der Patientenvertretungen 
in die Gremien, wären die aus Sicht der Patient:innen relevanten Parameter hinsichtlich 
der Qualität der gesundheitlichen Versorgung sowie der Bedarf nach Information zu erhe-
ben. Auf der anderen Seite ist die Qualität des Behandlungsprozesses aus Sicht der Pati-
ent:innen (z. B. mittels Patient-Reported Experience Measures (PREMs), Patient-Reported 
Outcome Measures (PROMs), wie sie international zum Einsatz kommen) zu erheben. 

Hinsichtlich Transparenz, Datenzugang und Berichterstattung ist anzumerken, dass aktuell 
zwar ein Qualitätsbericht durch die ÖQMED erstellt und auch veröffentlicht wird, dies 
aber eine sehr hochschwellige und aggregierte Information darstellt. Für Patient:innen 
wird die Qualität der Ordinationen bzw. Gruppenpraxen im Rahmen der Prüfung entlang 
der Kriterien in der Qualitätssicherungsverordnung der Ärztekammer mittels Qualitätszer-
tifikat der ÖQMED sichtbar gemacht, allerdings ist für die Zielgruppe nicht ersichtlich, auf 
welche Art von Qualität sich das Zertifikat bezieht (z. B. dass Ergebnisqualität hier keine 
Rolle spielt) und diese Information ist auch nicht nutzbar, um sich auf Basis von standardi-
sierten Informationen für oder gegen einen Leistungsanbietenden zu entscheiden. 

Die Schaffung einer öffentlichen qualitätsgesicherten Plattform mit Informationen zu 
Strukturqualität und Prozessqualität in einem ersten Schritt, welche - wo passend - um 
ausgewählte Parameter der Ergebnisqualität ergänzt werden könnten, könnte hier die in-
formierten Entscheidungen der Patient:innen bei der Wahl der Ärztin oder des Arztes un-
terstützen. Auch für andere Zielgruppen (z. B. Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Zuwei-
sung von Patient:innen) könnten zielgerichtete, transparente Informationen zur Qualität 
der Erbringer:innen von (ärztlichen) Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich 
von Relevanz sein. Internationale Experten verweisen hier darauf, dass jedenfalls von Ran-
kings abzusehen wäre und Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz von vertrauensbil-
denden Maßnahmen zu begleiten wären. 

Zielgruppenorientierte Informationen zur Qualität der Versorgung im niedergelassenen 
ärztlichen Bereich transparent zugänglich zu machen, ermöglicht allen Systempartner:in-
nen (Ärztinnen, Ärzten und der Systemebene) entsprechende Ableitungen und Optimie-
rungen der Versorgung, sowie der Zielgruppe der Patient:innen informierte Entscheidun-
gen zum gesundheitlichen Versorgungsangebot. 
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(5) Qualitätssicherung in Arztpraxen und Qualitätsmanagement-Systeme: Wie alle Sys-
teme bietet auch das System der Qualitätsarbeit im niedergelassenen ärztlichen Bereich 
im Allgemeinen als auch die Evaluation und Kontrolle der Qualität niedergelassener ärztli-
cher Ordinationen und Gruppenpraxen im Speziellen Verbesserungspotenzial. Wie bereits 
erwähnt orientieren sich die Evaluierungskriterien der Qualitätssicherungsverordnung der 
Ärztekammer vor allem an der Struktur und zum Teil an der Prozessqualität, und messen 
keine Ergebnisse. Die verbindlichen Evaluierungskriterien bleiben, wenngleich sie z. B. As-
pekte aus den Mindestanforderungen an Qualitätsmanagement-Systeme berücksichtigen 
(Vorliegen eines Qualitätsmanagement-Systems in der Ordination/Gruppenpraxis) zum 
Teil hinter dem zurück, was sie für die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement 
im niedergelassenen ärztlichen Bereich leisten könnten, wobei ein Ausgleich zwischen den 
Interessen der potenziellen Nutzer:innen und der Akzeptanz bei der Ärzteschaft zu wah-
ren ist. 

Mit Bezug zu den gemessenen Qualitätsdimensionen hält ein internationaler Experte fest, 
dass Strukturqualität nur eine Mindestvoraussetzung sei, die nicht nachweisen könne, 
dass eine gute Versorgungsqualität erbracht würde. Die Nichterfüllung der Strukturquali-
tätskriterien sollte seines Erachtens nach jedenfalls sanktionsbewehrt sein. Die Messung 
der Prozessqualität sei mit einem höheren Aufwand verbunden, könne jedoch Aussagen 
zu der Versorgungsqualität liefern. Der höhere Aufwand für Dokumentation und Prüfung 
sollte aus seiner Sicht bei „qualitativ wichtigen Versorgungsaspekten zur Gewährleistung 
der Patientensicherheit in Kauf genommen werden“. Eine „leitlinienkonforme Behandlung 
oder ein Unterlassen der Versorgung“ muss aus seiner Sicht zeitnahe durchgesetzt wer-
den. Hinsichtlich Ergebnisqualität im niedergelassenen Bereich betont er hingegen, dass 
diese nur schwer mit vertretbarem Aufwand so zu messen sei, sodass die Ergebnisse „fair 
vergleichbar“ wären. Auch betont er, wie auch ein weiterer internationaler Experte, die 
Relevanz der Compliance der Patient:innen bei vielen Behandlungsanlässen im hausärztli-
chen Bereich (chronische Erkrankungen) auf das Behandlungsergebnis. Bei fachärztlichen 
Praxen wären Ergebnismessungen für häufig durchgeführte Interventionen relevant, je-
doch wären die Komplikationsraten gering und eine valide Risikoadjustierung schwierig. Er 
empfiehlt das Thema der Ergebnisqualitätsmessung im ambulanten Bereich „behutsam“ 
anzugehen: häufig wären differenzierte Erfassungen der Prozessqualität (inkl. stichpro-
benartiger Überprüfungen, ergänzt um PRE-Messungen) vorzuziehen. Ergebnisqualitäts-
messungen sollten seiner Ansicht nach auf risikobehaftete, interventionelle Versorgungs-
situationen (z. B. Dialyse oder Herzkatheter) beschränkt werden. 
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Mit Bezug zum Evaluierungsverfahren wurde von Expert:innen angeregt, dass für neu ge-
gründete Ordinationen die Möglichkeit zur oder eine verpflichtende Prüfung (also nicht 
nur Selbstevaluierung) gemäß den Evaluierungskriterien der Qualitätssicherungsverord-
nung der ÖÄK bestehen sollte. Möglicherweise bedarf es hier eines weiteren Ausbaus der 
Unterstützungsangebote der ÖQMED. Von Seiten (inter-)nationaler Expert:innen wurde zu 
konkreten Evaluierungsverfahren angeregt, dass die Möglichkeit einer stichprobenartige 
Qualitätskontrolle in kürzeren Abständen als der aktuell vorgesehenen fünf Jahre beste-
hen sollte, aber auch festgehalten, dass „ein Blick von außen“ in Form von internen oder 
externen Audits im Sinne einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung (peer-reviews) 
sinnvoll sei. In Deutschland wird dies von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen or-
ganisiert. Vor allem hinsichtlich einer kontinuierlichen Qualitätsarbeit bzw. eines Verbes-
serungsprozesses bietet die verpflichtende Selbstevaluierung momentan wenig Anreize. 

Im Gegensatz zu Österreich, wo es zwar Anforderungen an Mindeststandards für Quali-
tätsmanagement-Systeme gibt, die Umsetzung eines Qualitätsmanagement-Systems in 
der niedergelassenen ärztlichen Versorgung aber nicht verbindlich vorgesehen ist, ist in 
Deutschland von Leistungserbringer:innen in der vertragsärztlichen Versorgung ein ein-
richtungsinternes Qualitätsmanagement verbindlich einzuführen und weiterzuentwickeln. 
Eine eigene Qualitätsmanagement-Richtlinie des deutschen Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) legt die wesentlichen Elemente, die das Qualitätsmanagement-System 
aufzuweisen hat, fest, ohne dass ein System verbindlich gemacht wird oder eine Zertifizie-
rung vorgeschrieben wird. 

Der vormalige Präsident der Ärztekammer Berlin und Mitglied des Vorstandes der Bundes-
ärztekammer (zuständig für den Bereich Qualitätssicherung in der Medizin), bekennt sich 
klar zu einer verpflichtenden Nutzung von anwenderfreundlichen Qualitätsmanagement-
Systemen in der ambulanten Praxis wie QEP oder ISO 9001, hierdurch werde ein Grund-
verständnis für Qualitätsmanagement erzeugt. Ein Vorgehen ähnlich wie in Deutschland 
könnte Anstoß für die Qualitätsarbeit im niedergelassenen ärztlichen Bereich bieten, der 
wissenschaftliche Beirat der ÖQMED könnte mit der Thematik befasst werden. 
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Fazit 

Für die (Weiter-) Entwicklung einer umfassenden Qualitätsstrategie und einer entspre-
chenden Governancestruktur braucht es den politischen Diskurs unter Einbeziehung von 
Bund, Ländern, Sozialversicherung und Ärzteschaft. 

Die konkrete Ausgestaltung der Qualitätsarbeit im niedergelassenen ärztlichen Bereich 
und deren Einbettung in ein System der Qualitätsarbeit im Gesundheitswesen soll unter 
Einbezug aller Systempartner:innen erfolgen. In Zuge dessen sollte auch geklärt werden, 
was jeweils unter ‚Ergebnisqualität‘ verstanden wird. Aktuell differieren hier die Vorstel-
lungen der Stakeholder:innen. 

Des Weiteren bedarf es neben der Schaffung von notwendigen Voraussetzungen wie einer 
einheitlichen Diagnosen- und Leistungsdokumentation, 

• einer unabhängigen Organisation/Governance der Qualitätssicherung im niederge-
lassenen ärztlichen Bereich, 

• einer Diskussion der Themen der sektorenübergreifenden Qualitätsarbeit, 
• der Beachtung und Einbeziehung der Patientensichtweisen und von Patentensi-

cherheitsaspekten, 
• verbindlicher Qualitätsprozesse an den Übergängen der einzelnen Sektoren und 
• einer Diskussion von Qualitätsaspekten einer multiprofessionellen und integrierten 

Versorgung. 

All diese Aspekte sollten in die Überarbeitung der aktuellen Qualitätsstrategie einfließen, 
um die Entwicklung einer zukunftsorientierten Qualitätsarbeit im Gesundheitswesen, die 
sich sowohl an nationalen wie auch internationalen Erfahrungen und Erkenntnissen orien-
tiert, und nicht ausschließlich auf eine Berufsgruppe und einen Sektor begrenzt ist, zu un-
terstützen. 

Dieser Bericht basiert auf dem Ergebnisbericht der Gesundheit Österreich GmbH (An-
lage 1). 
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